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.-Nr . 7108 II. T i e z , den 13. Juli 1916.

KekanutwachNNg.
Die Firma Miedziankit -Gefellschaft mit beschränkter

vrftung in Frankfurt am Main beabsichtigt aus dem ^ e-
ände der sogenannten Pulvermühle am Gelbach m der Ge-
narkung Obernyos eine Miedziankitfabrik zu errichten

Etwaige Einwendungen gegen diese Anlage ,rnd btnnc
inet Frist von 14 Tagen , vom Tage des Erscheinens der
>iese Bekanntmachung enthaltenden tarnet des Amtl
rreisblattes an gerechnet, schriftlich in zwei Msfertigunmn
Sei mir einzureichen oder zu Protokoll zu erklären . _

Nach Ablauf dieser Frist können Ernlvendungen m dem
Verfahren nicht mehr angebracht werven.

Di- Beschreibung ber Plan btt Auiagt l -t - -»
toäbattb bet tmgenebeiien Seit Hier im SItcieaebaubc, Bad .,.
Hofstraße, zur Einsicht offen.

Zur Erörterung etwa erhobener Einwendungen .und
Termin auf ^

Samstag , den 29. Juli 1916,
vormittags 19 Uhr

in meinem Amtszimmer anberaumt.
Es wird darauf anfurerksam gemacht, daß rm Falle des

Ausbleibens des Unternehmers oder der Widersprechenden
gleichwohl mit der Erörterung der Einwendungen vorge-

gangen wird . ^
Duder stadt ._ _ _

-Nr . 1648 E. D r e z , den 12. Mi 1916.
N« »te Herre « Bürgermeister »e» « rerse»

Sie werden ersucht, mir bestimmt innerhalb 3 Tagen
ie Staatssteucrrollen für das Steuerjahr 1916 ernzurerchcn

Der Vorsitze«»«

ve» Nnterlahnkreise ».
Tuderstadt.

Blkannt«achu8g
über fttthaltige Zubereitungen . Vom 36. Jurn 1916.

Ter Bundesrat hat auf Grund ves 8 3 des GesetzeŜ ber

nahmen ufw. vom 4. August 1914 (Rrtchs-GesStzSl. w.
folgende Verordnung erlassen:

- 81 .

1 Fetthaltige Zubereitungen , welche Butter oder Schwerne-
schmalr zu ersetzen bestimmt sind, ausgenommen Margarrne

j und Kunstspeisefett, dürfen gewerbsmaßrg mcht herg^ ttltt
seilgehalten, verkauft oder sonst tn den Verkehr oeowrac

Dies gilt insbesondere für Erzeugnisse, die außer Butter,
«S mehlartig.

Stoffe , Kartoffel oder Gelatine enthalten.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulassen.

8 2.
Maraarine di- in 166 Gewichtsteilen weniger als 76

werden.
8 8.

M -, Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geld¬
strafe bis zu eintausendfünfhundert Mark o er m\ n
dieser Strafen wird bestraft : ,

i tmr der Vorschrift des 8 1 zuwider fetthaltige Zn-
Leitungen herstellt , ftilhält , verkauft oder sonst in
den Verkehr bringt;

2. wer der Vorschrift des 8 2 zuwider Margarine ftilhält
oder verkauft.
Neben der Straft kann aus Einziehung der Gegenstände

Wird aus Straft erkannt , so kann ungeordnet werden
. - . . bTVrutteUunq aus Kosten des Schuldigen ossentlich
Lnntg ^ eben wird .̂ Die Art der Bekanntmachung wird im
Urteil bestimmt . •



Drc Vorschrrsten ves § 2 und  des § 3 Nr . 2 treten
mit bem 15.  Juli 1916, bie  des § 3 Nr . 2 mit bem 3.  Juli
1916, im übrigen tritt  diese Verordnung mit dem Tage der
Berkiindung in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den
Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin , den 26. Juni 1926.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Tr . Helsferich.

Bekanntmachung
über die Kartoffelversorgung . Vom 26. Juni 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 d«es Gesetzes über
die Ermächtigung des Bunoesrats zu wirtschaftlichen Maß-
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

8 1.
Die Kommunalverbände sind verpflichtet , die für die Er¬

nährung der Bevölkerung vom 16. August 1916 bis Io.
August 1917 erforderlichen Mengen an Speisekartoffeln sowie
an Kartoffeln und Erzeugnissen der Kartoffeltrocknerei und
Kartoffelstärkefabrikation zur Brotstreckung nach den Vor¬
schriften dieser Verordnung zu beschaffen, soweit der Be-
kmrf nicht aus den in ihren Bezirken verfügbaren Vorräten
gedeckt werden kann.

Der Reichskanzler kann Grundsätze über die Verpflich¬
tung der Kommunalverbände und der Kartoffelerzeuger zur
Sicherstellung und Abgabe von Kartoffeln aufstellen und das
Verfüttern von Kartoffeln und Erzeugnissen der Kartoffel¬
trocknerei und dcr Kartoffelstärkesabrikation beschränken oder
verbieten . Er kann nähere Bestimmungen über die Verpflich¬
tung der Kartosfelerzeuger treffen und bestimmen , daß Zu¬
widerhandlungen dagegen sowie gegen die zu ihrer Durchfüh¬
rung ergehenden Anordnungen der zuständigen Behörden mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
eintausendfünfhundert Mark bestraft werden , und daß neben
der Strafe die Vorräte , auf die sich die strafbare Handlung
bezieht , eingezogen werden können , ohne Unterschied , ob sie
dem Täter gehören oder nicht.

§ 6.
Die Kommunalverbände haben die übernommenen Men¬

gen durch Einnrieten oder Einlagern sorgfältig aufzube¬
wahren , soweit sie diese nicht verteilen . Das Einmieten und
Einlagern sowie die zur Erhaltung der Kartoffelmengen sonst
nötigen Maßnahmen haben unter Zuziehung von Sachver¬
ständigen zu erfolgen . Die Landeszentralbehörden treffen
die näheren Bestimmungen.

Die Kommunalverbäude und die Vermittlungsstellen
(8 7) können in ihrem Bezirke zum Einmieten geeignete
Flächen und Lagerräume für das Einlagern in Anspruch
nehmen.

Der Reichskanzler kann Grunvsätze für die Berechnung
des Bedarfs festsetzen.

8 2.
Tie Kommunalverbände haben die Versorgung der Be¬

völkerung mit Speisekartoffeln nach den Bekanntmachungen
über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Ver¬
sorgungsregelung vom 25. September 1915 (Reichs -Gesetzbl.
S . 60, ), 4. November 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 728) und
5. Juni 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 439) zu regeln.

Tie Kommunalverbände können die Regelung der Ver¬
sorgung den Gemeinden für den Bezirk der Gemeinde über¬
tragen . Gemeinden , die nach der letzten Zählung mehr als
zehntausend Einwohner haben , können die Uebertragirng
Verlangen . Die Beschaffung des Bedarfs bleibt auch im Falle
der Uebcrtcagung der Versorgungsrcgelung auf die Gemein¬
den Sache der Kommunalvcrbände.

Die Vergütung setzt die höhere Verwaltungsbehörde fest
und entscheidet über Streitigkeiten . Ihre Entscheidung ist
endgültig.

8 7.
Die Landeszentralbehörden haben für ihren Bezirk oder

Teile ihres Bezirkes bis zum 1. August 1916 Vermittlungs¬
stellen (Landeskartoffelstellen , Provinzialkartoffelstellen)
kiuzurichten . Die Vermittlungsstellen sind Behörden . Die
Landeszentralbehörden treffen die näheren Bestimmungen.

8 8.
Die Vermittlungsstellen und die Kommunalverbände

haben der Reichskartoffelstelle auf Verlangen Auskunft zu
geben . Sie sind an die Weisungen der Reichstartvffekstelle
gebunden . Die gleichen Verpflichtungeik liegen den Koin-
munalverbänden gegenüber den Vermittlungsstellen ob.

' . 8 3.
Die Kommunalverbände , die .Heeresverwaltungen , die

Marineverwaltung , die Reichsbranntweinstelle und die
Trockcnkartoffel -Verwertungsge >ellschaft sind verpflichtet,
den Bedarf an Kartoffeln bei der Reichskartoffelstelle zu
den von dieser bestimmten Zeitpunkten anzumelden.

8 4.
Die Reichskartoffelstelle kann die Lieferung der von

ihr festgesetzten und dem Bedarfsverbande zugewiesenen Kar-
toffelmenaen einem Ueberschußverband oder einer Vermitt-
lungsstellc (8 7 ; übertragen . Die Bedarfsverbände sind ver¬
pflichtet , die zugewiesenen Kartoffelmengen am Verladeort
abzunehmen oder die Wnahme durch den Abschluß von
Lieferungsverttägen mit der ihnen bezeichneten Stelle sicher¬
zustellen . Ten Bedarfsverbänden gleich stehen die Heeres¬
verwaltungen , die Marineverwaltung , die Reichsbranntwein¬
stelle unv die Trockenkartoffel -Vettvertungsgesellschaft.

Die Reichskartoffelstelle oder die von ihr beauftragten
Stellen bestimmen , welche Mengen und zu welchen Zeiten
Kartoffeln aus einem Kommunalverband an die Reichs-
kattofselstelle oder die von ihr bestimmten Stellen abzu-
gebcn sind.

Die Reichskartoffelstelle schreibt die Bedingungen der
Lieferung und Abnahme vor.

Ter Reichskanzler kann zu den von ihm bestimmten
Terminen Ermittelungen über Vorräte von Kartoffeln , Er¬
zeugnisse, : der Kartosfeltrocknerei und der Kartoffelstärke-
fabrikation anordnen.

8 10.
De'r Reichskanzler bestimmt , in welchem Umfang und

unter welchen Bedingungen Kartoffeln oder Erzeugnisse der
Kartoffeltrocknerei und der Kartoffelstärkefäbrikation zur
Herstellung gewerblicher Erzeugnisse verwendet werden
dürfen.

8 11 der Bekanntmachung über die Regelung des Ab¬
satzes von Erzeugnissen der Kartosfeltrocknerei und Kar¬
toffelstärkefabrikation vom 16. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 685 ) tritt außer Kraft.

8 11.
Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen

zur Ausführung dieser Verordnung , soweit sie nicht vom
Reichskanzler oder von der Reichskartoffelstelle zu treffen
sind . Sie bestimmen , wer als höhere Verwaltungsbehörde,
als zuständige Behörde , als Kommunalverband und als Ge¬
meinde im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist . Sie
können anordnen , daß die den Kommunalverbänden und
Gemeinden auferlegten Verpflichtungen durch deren Vor¬
stand zu erfüllen sind.



§ 12.
Wer den Anordnungen zuwiderhandelt , die der Reichs-

knnzler aus Grund des«§ 9 oder die ein Kommunalverband
oder eine Gemeinde, der die Versorgung übertragen ist,
auf Grund dieser Verordnung erlassen hat , wird mit Gefäng¬
nis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu ein¬
tausendfünfhundert Mark bestraft . Neben der Strafe können
die Vorräte , aus die sich die strafbare Handlung bezieht, ein¬
gezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören
oder nicht.

8 13.
' Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschrif¬
ten dieser Verordnung gestatten.

8 14.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.

Berlin , den 26. Juni 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr. Helfferich.

Z.-Nr . II b. 7605. Berlin W. 9, den 25. Juni 1916.
Leipziger Straße 2.

Bekanntmachung
Wie der Herr Reichskanzler (Reichsamt des Innern)

d.-m Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische Oele und
sl-ette G. m. b. H. unterm 12. Juni d. I . mitgeteilt
hat , gelten die Vorschriften der Rohfett -Verordnung vom 16.
März d. I . (R.-G.-Bl . S . 165) auch für die von auslän¬
dischem Rindvieh und ausländischen Schafen gewonnenen
Mohfette.

Ker Minister für Handel «nd Gewerbe.
Im Aufträge.

_ Lusenskh.

J .-Rr . 6507 II. Diez,  den 5. Juli 1916.
« » dis Herren Bürgermeister des « reise«.

Die Vieh-, insbesondere die Schweinebesitzer haben von
dem ihnen gesetzlich gewährten Waldweidennutzungsrecht seit¬
her nur in recht geringem Umfange Gebrauch gemacht.

Wenn auch anerkannt werden muß, daß sich die Wald¬
weide unter den hiesigen Verhältnissen zur Schweinemast
insofern wenig eignet, als die verhältnismäßig hochgezüch¬
teten Schweine ein zweckentsprechendesund ihren 'beson¬
deren Ansprüchen genügendes Futter im Walde nicht finden
würden, so erscheint es nach Ansicht der Landwirtschafts-
kammer doch durchaus wünschenswert, daß der Eintrieb von
Zuchttieren in die Wälder möglichst gefördert wird , da die
Schweine hierdurch viel gesünder und leistungsfähiger wer¬
den, auch wenn sie nur einen Teil ihrer Nahrung im Walde
finden. Zn diesem Jahre ist an vielen Stellen eine starke
Buchelmast, zum Teil eine Vollmast zu erwarten . Wenn auch
dafür gesorgt werden muß, daß die Buchelmast möglichst für
die Oelgewinnung ausgenutzt wird , so bietet sie doch auch
bei dem Eintrieb zahlreicher Schweine ein ausgezeichnetes
Mastftrtter . Erfahrungsmäßig fallen die guten Bucheckern
nach Mitte Oktober. Von diesem Zeitpunkt ab bis zum Ein¬
tritt stärkerer Fröste würde demnach der Schweineeintrieb
besonders lohnend sein.

Ich ersuche Sie daher, erneut in ortsüblicher Weise
die Vieh- und Schweinebesitzerauf diese Vergünstigung auf¬
merksam zu machen und die Bestrebungen auch Ihrerseits
naw Kräften zu unterstützen und besonders dafür zu sorgen,
daß die Buchclmast dieses Jahr für die Landwirtschaft
besser ausgenutzt wird, als die reiche Eichelmast des Jahres
1914. die trotz vielfacher Hinweise und Bemühungen leider
zun, großen Teile verkommen ist.

Die Landwirte ersuche ich eingehend zu belehren.
«er Landeat.

Tuderstadt.

J .-Nr. 7024 II. Diez, den 7. Juli 1916.
tt » di« Herr«« Bürgermeister.

Betrifft : Bezahlung der Schlachttiere.
Es ist wiederholt vorgekommen, daß die Gemeinden

die Rechnungen für geliefertes Schlachtvieh nicht rechtzeitig
f bezahlt haben, obwohl unsere Kaufmännische Geschäftsstelle
> auf der Rechnung vermerkt hatte , daß die Bezahlung sofort
j zu erfolgen habe.

Da auch wir die Rechnungen des Viehhandclsverbandes
i sofort begleichen müssen, dieselben also bereits bezahlt haben,

wenn wir die Rechnungen für die Gemeinden ausstellen,
müssen wir zur Vermeidung erheblicher Zinsverluste daraus
dringen , daß die Gemeinden  uns sofort nach Erhalt der
Rechnungen zahlen.

Den Herren Bürgermeistern mache ich zur besonderen
Pflicht , den Metzgern die Rechnungen jedesmal ungesäumt
zukommen zu lassen und dafür Sorge zu tragen , daß
die Beträge von den Metzgern sofort bezahlt werden.

Zur Vermeidung weiterer Ausstände bestimme ich hier-
; mit , daß Metzgern, die ihre Verpflichtung zu sofortiger
! Zahlung nicht erfüllen , weiteres Vieh zur Schlachtung nicht
i mehr überwiesen werden darf , bevor die rückständigen Be-
j träge bezahlt sind.

Die zur Zeit rückständigen Beträge sind sofort zu be-
t. gleichen.

Der Landrat.
Duderstadt.

Z. V. 619. Diez,  den 11. Juli 1916.
B« die Herren Bürgermeister de« « reife«.

Mit Bezug auf unser Schreiben vom 19. v. Mts .. Z . V.
619, bitten wir die auf Ihre Veranlassung in Ihren Gemein¬
den gesammelten Beträge für die Vvlksspende zu Gunsten
der deutschen Kriegs- und Zivilqefangenen möglich st
bald  an die Kreiskommunalkasse Hierselbst, Postscheckkonto
10 842 (Frankfurt a . M.) einzusenden und uns gleichzeitig
die Sammellisten zukommen zu lassen.

Der Vorsitzende
des vereinigten Komitees der unter dem Roten
Kreuz wirkenden Vereine des Unteriahnkreife«.

Tuderstadt.

Frankfurt (Main ), den 26. Juni 1916.

Betr. Vorläufige Maßnahme« auf dem Gebiete
der Fettversorgung.

Mit Rücksicht auf die Verordnung des Bundesrats vom
8. ds . Mts . über vorläufige Maßuahmeu auf dem Gebiete
der Fettversorguug tvird Ziffer I meiner Verordnung vom
12. Februar ds . Js ., betr . Milchversorgung pp. — III h
2701/677 — dahin abgeändert , daß hinter der Straffest¬
setzung folgender Zusatz angefügt wird:

Die vorstehende Bestimmung gilt insoweit nicht, als die
Verwaltungsbehörden oder Gemeinden von den ihnen durch
die Verordnung des Bundesrats vom 8. Juni 1916 (R .-G.-
Bl . S . 447) gegebenen Befugnissen Gebrauch machen.

Der KommandierendeGeneral:
Freiherr von Kall,

(General der Infanterie.

J .-Nr . 7034 II. Diez,  den 10. Juli 1916.
Die Verordnung vom 12. Februar 1916 ist im Kreis-

j blatt Nr . 43 abgedruckt.
Der Landrat : Duderstadt,



A.-Rr . nnoi n. D i ez , «en 12. Juli 1916.
Vln die Herren Bürgermeister

Betrifft : Brenneffelsammlung.
Der im Kreisblatt Nr . 153 bestimmte Termin zur

Berichterstattung über die Brennesselsammlung wird mit
Rücksicht auf die ungünstige Witterung auf den 2o. d. Mt ».
verlegt . - , - » »

Der Borfitzende deS Kreisausschusse ».
Duderstadt. _ _ _

Gekanntmachnn«
Mit ErmächtiWNg des Herrn Ministers für Landwirt¬

schaft, Domänen und Forsten ordne ich hiermit m Gemcchhert
des 8 4 der Ausführungsvorschriften vom1. Mar 191-, 8»t
dem Kadaverbeseitigungsgesetzevom 17. Juni 1911 (Kelchs-
und Staatsanzeiger vom 18. März 1912) an , daß Vre .ur-
zeigepflicht sich auch auf die Kavader von Einhuferfohlen
und Kälber unter 3 Wochen zu erstrecken hat.

Wiesbaden, den 16. Juni 1916.
Der StegterungSpräfident.

* * *

I. 5733. Diez,  den 3. Juli 1916.
' Vorstehende Anordnung bringe ich hiermit zur öffent¬

lichen Kenntnis . Die Herren Bürgermeister werden um so¬
fortige ortsübliche Weiterbekanntmachung ersucht _

>vct) weise bei dieser Gelegenheit darauf hrn, da «; nach
S 2 d-r Aussührungsbefbimmungen zuin Tier -Kadaverbeseiti-
aungs -Gesetze vom 1. Mai 1912 die Benutzung der Kavader
im gekochten Zustande iur eigenen Wlrt,chaftsbetrreb de»
Besitzers als Futtermittel für  T l e r e mrt Genehnn-
auna der Ortspolizeibehörde und unter der Bedingung zu¬
lässig ist, daß das Fleisch vor der Verwendung derart ge-S  wird, daß es auch in den innersten Schichten grau
und grautveiß gefärbt ist und der von frischen ^ 'nttslachen
ab fließende Saft eine rötliche Farbe nicht mehr besitzt.

Die Herren Bürgermeister der an dre Tierkörperver¬
wertungsanstalt in Liniburg angeschlossenen Gemeinden
haben dafür zu sorgen, daß nunmehr alle  Kadaver von
Pferden , Eseln, Mauleseln , Maultieren , von Rindvieh,« cĥ r-
nen, Schafen und Ziegen - ausgenommen Saugferkel,
Schaf- und Ziegenlämmer unter 6 Wochen - - der genannten
Anstalt überwiesen werden, soweit nicht die Verwerwnng
als Futtermittel für Tiere im eignen Wrrtschaftsbetued
des Besitzers von mir gestattet worden ist. Ich nehme
Bezua auf die im amtlichen Kreisblatt Nr . 15 oon 19--1
veröffentlichte Kreispolizeiverordnung vom 14. Januar 1914
nebst zugehöriger Bekanntmachung vom gleichen -rage.

De« « »«ist.
Duderstadt.

. . . mit Gerste . Durch eine Be?annt-
machil'ng des Buirdesrats vom 6 Juli 1916 wird die Ver¬
ordnung über den Verkehr nrit Gerste vom W Jn l ö
nebst den Nachtragsverordnungen vom 21. Oktober, 1915 un
vom 27. Januar 1916 mit einigen Abarcherungen, Ergan-
Mnaen und Streichungen auf das neue Erntefahr 1916-17
erstreckt Als wichtigste Neuerungen sind die s° lgerchen her¬
vorzuheben: Die Menge, die den ^ gern zur Verwendung
im eiaenen landwirtschaftlichen Betriebe belassen wird , ist
nicht ww im Vorjahre, auf die Hälfte, sondern auf vier
Zehntel der Ernte festgesetzt. Die Herabsetzung ist erfolgt,
um mehr Gerste als bisher zur Herstellung von Graupen und
von Malz und Gerstenkaffee verfügbar zu machen und äußer¬
em die Möglichkeit zu schaffen, landwirtschaftlichen Be-

wben dw Äst Lne Gerste bauen , Gerste als Schweine-
iutter zu überlassen. Da Wohl mit einer erheblich besseren
Ernte gerechnet werden darf , als im Vorjahre wird den
Erzeugern trotz der Herabsetzung der Quote m Wirklichkeit
mindestens ebensoviel, aller Wahrscheinlichkeit nach aber
mehr verbleiben, als in der letzten Ernteperiode - Der
SaatMtverkehr ist für Wintergerste in genau derselben

zessionierung des Handels ). Der Handel nnt Sommergerste
L Saatzsvecken ist vorläufig ganz verboten, kann aber
später vom Reichskanzler erlaubt und geregeltwerd ^ Dw
Mindestmengen, die kleinen Erzeugern (unter M ToppM
zentner Ertrag ) belassen werden nrnfi ^
belassen werden kann) ist wrederum auf 10 Doppelzentner
festgesetzt

Vermischte Nachrichten.
* Die „Parktante ". Eine eigenartige soziale Ein¬

richtung wurde jüngst in Stockholm durch d«s Svenska
Daablade ^ ins Leben gerufen. Das genannte Blatt hat
nämlich eine junge Dame zur Beaufsichtigung spielender
Kinder i,n Vasä-Park angestellt, die sich hauptsächlich solchen
Kind-rn widmen soll, deren Mütter gezwungen sind außer¬
halb des Ä7s zu arbeiten . An einem schönen Ta ge be¬
gann die „Parktante ", Wie sie genannt wird , ihre^Tätigkeit
Tbre kleinsten Schützlinge sind kaum drei Jahre alt , die
ältesten besuchen bereits die ersten Schulklassen »nd kommen
erst nach Beendigung des Unterrichts m den Zaik.
out m Beispiel, das schon sehr segensreich gewirkt hat , sind
bereits verschiedene Nachahmer erstanden. Es haben sich
Mtäter gefunden, die es durch Schenkungen ermöglichen,

K°d! d.f°Srttonten" L*- ,,'"™
a urau  haben In anderen schwedrschen Stadien ist man
gleichfalls mit Erfolg bemüht gewesen, die Einrichtung ern-
zusühren.

Nichtamtlicher Teil-
Hollunderbeercnöl . In noch nicht weit zurücklie¬

gender Zeit wurden im Schwarzwald die Früchte des dort
wild wachsenden roten Holunders von Kindern gesammelt
und in den kleinen Oelmühlen der Dörfer auf Oel ver¬
arbeitet . Mitteilungen zufolge ist das Oel als - perftv
sehr geschätzt gewesen. Auch noch heute wird nach den dem
Kriegsausschuß für Oele und Fette zugegangenen Nachrichten
diese' Oelgewinnung im Kreise Villingen rm Badischen
Schwarzwald betrieben . Es handelt sich dabei nur um tue
ölhaltigen Kerne der Beeren , dhnüch wie bei den Kerum
der Weintrauben . Wenn imn auch für die Grvßinduittue
weder die Ausbeute noch die erfaßbaren Mengen an Holun¬
dersamen groß genug sind, so hält der Kriegsausschuß für
Oele und Fette es doch für seine Pflicht , auf diese früher
mit Erfolg betriebene Oeloewinnung rm Hinblick ciUf di.
allerorts vorhandenen kleinen Oelpressereren hinzuweneo.
Durch Neuerschließung dieser in Vergessenheit geratenen
heimischen Oelquelle könnte in den in Frage kommenden
Bezirken dem augenblicklichen Oelmangel in nicht zu unter¬
schätzender Weise ab geholfen werden.

Umtausch der Brotbücher.
Die Brotbücher  werden Donnerstag , den 13

und Freitag , den 14 . Juli  d . Js . wahrend den
TienMunden bei dem Bürgermeisteramt umgetauscht.

Gleichzeitig findet auch der Umtausch der Fleisch-
f!(Xt t CU ftatt. /QQCQ

Freiendiez,  den 11. Juli 1916. (986i
Der BN'-«,ermkister.

Künzler.

Wer Brotgetreide verfüttert oder Brot ver-
schwendet, versündigt sich am Baterlande

und macht sich strafbar.

Seid sparsam im Brotverbrauch'.
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